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Auszeichnungen.
Art. 17. Es werden folgende Auszeichnungen in den Sektionen

dieser Abteilung ausgeteilt:

Ehreudiplome.
Silbervergoldetc Medaillen.
Silberne Medaillen.
Bronzene Medaillen.
Ehrenmeldungen.

Diesen Auszeichnungen werden Geldprämien beigefügt, indessen

können öffentliche Behörden und Verwaltungen keine Preise in bar beziehen.

Jeder Aussteller kann in jeder Sektion nnr ein Ehrendiplvm be-

kommen.

Art. 18. Der Betrag, welcher für die Preise bestimmt wird, wird
vom Zentralkomitee unter Vorbehalt der Genehmigung des eidg. Depar-
tementes des Innern festgesetzt.

Schlußbestim m u n gen.
Art. 19. In der Regel werden keine Platzgelder bezogen. Das

Abteilungskomitee behält sich jedoch das Recht vor, eine Gebühr von
denjenigen Ausstellern zu verlangen, welche einen sehr großen Platz
beanspruchen.

Wir wünschen, es möge die vom Abteilungs-Kvmitee an alle In-
teressenten gerichtete Einladung zur Beteiligung an der forstlichen Aus-
stellung eine recht günstige Ausnahme finden und so ein Werk entstehn,

welches dem schweiz. Forstwesen zur Ehre und Förderung gereicht.

JorstLicHe Wachrichten.

Kantone.
5t. LaNen. Forstadjunkteuwahl. An Stelle des nach Baden

übergesiedelten Hr. Roman Felder hat der Regierungsrat des Kantons
St. Gallen zum Adjunkten des Kantvnsoberforstamtes gewählt, Hrn.
Vinzenz Reutty, von Wil, derzeit Forstverwalter der Gemeinde

Poschiavo.

EtäUbÜNÄen. Personal Nachrichten. An die durch Gesetz und

Wirtschaftsplan neu geschaffene Beamtung eines For st Verwalters
der Gemeinde Luzein (Prättigau) wurde gewählt Herr Leon
Barblan, von Manas-Remüs (Unterengadin).
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Ausland.
VêUtscftlâNÂ. Aufhebung fürstlicher Hochschulen. Die

«u der VIII. Hauptversammlung des Deutschen Forstvereins zu Straß-
bürg von Hrn. Pros. Hr. Weber-Giessen gemachte Anregung, die über-

große Zahl forstlicher Unterrichtsanstalten in Deutschland zu vermindern,
um damit den Bleibenden den weitern Ausbau zu ermöglichen, scheint

sich rascher verwirklichen zu wollen, als man anfangs glaubte annehmen

zu dürfen.
Wie Herr Oberfvrstrat I>r. von Fürst im Mürzheft seines „Forst-

Wissenschaft!. Zentralblatt" berichtet, wird die seit 1841 bestehende fvrstl.
Hochschule z u A s ch a f fen b u r g voraussichtlich mit Schluß des laufen-
den Studienjahres eingehen n. der gesamte forstliche Unterricht für Bayern
an der Universität München konzentriert werden.

Ebenso soll die Aushebung der großherzogl. sächsischen Forst-
akademie zu Eisenach von der Regierung in Weimar dem Landtag
vorgeschlagen worden sein.

- -
MücHercrnzeigen.

(Alle Bücherliesprechungen ohne Unterschrift oder Chiffre gehen von der Redaktion aus; es gelangen
somit keine anonymen Rezensionen zur Veröffentlichung.)

INndauverzucbe mit fremcklZnàcden fiolaarten in den Waldungen des Groß-
Herzogtums Baden. Von Lr. ooo. pabl. Emil Wimmer, badischcm Forstassessor.

Mit 6 Abbildungen nach Aufnahmen des Verfassers. Berlin, Verlagsbuchhandlung

Paul Parcy. 1909. 86 S. 8».

Die Anbauvcrsuche mit fremdländischen Holzarten haben im Großherzogtum Baden
einen ziemlich bedeutenden Umfang gewonnen, nehmen doch nach den Erhebungen vom

Jahre 1906 die bezüglichen KuIturvcrsuchSflächcn nicht weniger als 708 Im ein, wovon
475 Im mit Nadelholz und 233 Im mit Laubholz angebaut sind. Allerdings machen

von ersterer Fläche die mit Wcymuthskiefern bestockten Bezirke 282 Im und von den

letztcrn die mit Rotcichen bestandenen 177 Im aus. Den ausgedehntesten Anbau haben

überdies die Douglasien mit 112 da und Lopatus monilitora mit 54 da gefunden
und neben ihnen Liooa sitkaönsis, gar ix Ion toi axis, Linas da nie-

-s i a u a und Linas rig'icka, wogegen Xdios X o eck m an nimm, Larva allia
und ckaglans nigra nur in relativ geringer Zahl kultiviert wurden.

Wir wollen nicht durch Mitteilung der wichtigsten Ergebnisse das Interesse an
dem Schriftchcn schmälern, hingegen dürfen wir ohne Indiskretion doch erwähnen, daß,

wenn man die bereits als eingebürgert zu betrachtende Weymuthskicfcr und die allgemein
als eine wertvolle Erwerbung geltende Douglasie ausnimmt, die mit den angeführten

Holzarten erzielten Resultate als recht dürftig zu bezeichnen sind.

Der Berichtigung bedarf die bei Besprechung der Anbauvcrsuche mit ckuAlans
miAi-a eingeflochtcne Bemerkung, es sei unser einheimischer Walnußbaum eine Licht-


	Forstliche Nachrichten

